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Weitere Unterschriften: 22 

Dringlichkeit verlangt: Nein 

Dringlichkeit gewährt:   

RRB-Nr.:  

Direktion: Polizei-

Klassifizierung: Nicht klassifiziert

Antrag Regierungsrat:  

  

Transparente und regelmässige Statistik über Bussen wegen Geschwindigkeitsübe

schreitungen 

Der Regierungsrat wird aufgefordert, ausführlich, transparent und regelmässig, d.

richt zu erstatten über die durchgeführten 

Tempoüberschreitungen, die im Kanton Bern begangen wurden, verhängten Bussen.

Die Statistiken haben mindestens folgende Angaben zu enthalten:

I. Anzahl Geschwindigkeitsüberschreitungen pro Jahr,

1. die nicht mehr als 10 km/h 

be des Gesamtbetrags der verhängten Bussen

2. die zu Ordnungsbussen führten

3. die Gegenstand einer Verzeigung bei den zuständigen Gerichtsins

gabe des Gesamtbetrags der verhängten Bussen und der Anzahl Permisentzüge

4. die als Raserdelikt geahndet werden

Bussen und der Anzahl verhängter Gefängnisstrafen

II. Diese Daten sind mit folgenden genauen Angaben zu ergänzen
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Transparente und regelmässige Statistik über Bussen wegen Geschwindigkeitsübe

Der Regierungsrat wird aufgefordert, ausführlich, transparent und regelmässig, d.

durchgeführten Geschwindigkeitskontrollen sowie über die wegen 

Tempoüberschreitungen, die im Kanton Bern begangen wurden, verhängten Bussen.

Die Statistiken haben mindestens folgende Angaben zu enthalten: 

Geschwindigkeitsüberschreitungen pro Jahr, 

10 km/h über der zulässigen Höchstgeschwindigkeit lagen

be des Gesamtbetrags der verhängten Bussen 

die zu Ordnungsbussen führten, sowie Angabe des Gesamtbetrags der verhängten 

die Gegenstand einer Verzeigung bei den zuständigen Gerichtsins

gabe des Gesamtbetrags der verhängten Bussen und der Anzahl Permisentzüge

delikt geahndet werden, sowie Angabe des Gesamtbetrags der verhängten 

ssen und der Anzahl verhängter Gefängnisstrafen 

Diese Daten sind mit folgenden genauen Angaben zu ergänzen: 
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Transparente und regelmässige Statistik über Bussen wegen Geschwindigkeitsüber-

Der Regierungsrat wird aufgefordert, ausführlich, transparent und regelmässig, d. h. jährlich, Be-

Geschwindigkeitskontrollen sowie über die wegen 

Tempoüberschreitungen, die im Kanton Bern begangen wurden, verhängten Bussen. 

über der zulässigen Höchstgeschwindigkeit lagen, sowie Anga-

sowie Angabe des Gesamtbetrags der verhängten Bussen 

die Gegenstand einer Verzeigung bei den zuständigen Gerichtsinstanzen sind, sowie An-

gabe des Gesamtbetrags der verhängten Bussen und der Anzahl Permisentzüge 

sowie Angabe des Gesamtbetrags der verhängten 
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1. Anzahl durchgeführter Kontrollen 

2. Anzahl Arbeitsstunden (einschl. der administrativen Arbeit), die für die Kontrollen sowie für 

das Bussenwesen eingesetzt wurden 

III. Soweit möglich sind interkantonale Vergleiche anzustellen. 

IV. Und schliesslich sind alle Daten in absoluten Werten (Anzahl Fälle, Bussenbetrag) sowie de-

ren Entwicklung gegenüber der Vorjahresperiode anzugeben. 

Um eine möglichst einfach und klare Kommunikation dieser Daten zu gewährleisten wird es den 

zuständigen kantonalen Verwaltungsstellen überlassen zu bestimmen, inwieweit sie sich von den 

Raserkategorien inspirieren lassen, die sich aus den relevanten Rechtsgrundlagen ergeben: 

- eidg. Ordnungsbussenverordnung vom 4. März 1996 (OBV), Ziffer 303 

- Qualifizierung der Geschwindigkeitsübertretungen als leichte, mittlere oder schwere Verstösse 

gemäss Artikel 16 des eidg. Strassenverkehrsgesetzes (SVG) vom 19. Dezember 1958 

- Geschwindigkeitsübertretungen, die gemäss Artikel 90 SVG als Raserdelikte gelten 

Begründung: 

Frequenz und Intensität der Tempokontrollen nehmen in den meisten Kantonen ständig zu. Mit 

den wiederholten Gesetzesverschärfungen nehmen die Bussen gegenüber den durchgeführten 

Kontrollen überproportional zu. 

Die mit den Kontrollen beauftragten Behörden und die staatlichen Instanzen, die sie ihnen nahe-

legen, rechtfertigen die zunehmenden Kontrollen und die weitere Verschärfung der Gesetzge-

bung mit dem altbewährten Argument der Sicherheit der Verkehrsteilnehmerinnen und Ver-

kehrsteilnehmern. Dennoch sind in unserem Land Tausende davon überzeugt, dass die öffentli-

che Hand in erster Linie die öffentlichen Kassen füllen und so nebenbei den Selbstfinanzierungs-

grad der Polizeitätigkeit erhöhen will. Man kommt nicht umhin festzustellen, dass es einerseits 

eine Zunahme bei den polizeilichen Kontrollen und bei der zunehmend erfolgreichen Ahndung 

von Tempoverstössen gibt, während auf der anderen Seite die Wirksamkeit bei der Repression 

von Gewalttaten gegen Leib und Vermögen wesentlich geringer ist. 

Mit einer im Wesentlichen vollständigen, transparenten und regelmässigen Kommunikation der 

Daten im Zusammenhang mit den Geschwindigkeitsverstössen und den entsprechenden Sankti-

onen 

- könnten sich die Mitglieder des Grossen Rates politisch besser mit der Problematik der Ver-

kehrssicherheit sowie mit der Nützlichkeit der ständigen Zunahme repressiver Massnahmen 

auch bei geringen Geschwindigkeitsübertretungen auseinandersetzen 

- könnten die Medien die Bevölkerung besser über die Tragweite und vor allem über die Ent-

wicklung der repressiven Politik bei Geschwindigkeitsübertretungen informieren 

- könnte die Bevölkerung besser informiert sein sowie Politik und Praxis in diesem Bereich in 

Kenntnis aller Tatsachen besser beurteilen. 


